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1 ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG  
Um die Klimaziele bis zum Jahr 2050 zu erreichen, ist auch der weitere Zubau von Photo-
voltaikanlagen dringend erforderlich. Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme 
(ISE), kommt zu dem Ergebnis, dass für ein Gelingen der Energiewende in Deutschland 
ein Photovoltaik-Ausbau von bis zu 500 Gigawatt benötigt wird. Den Zubau zu erhöhen und 
damit auch die Flächenkulisse für PV-Freianlagen zu öffnen, ist zwar dringend geboten, 
kann aber nur rahmensetzend und qualitativ erfolgen, um eine geordnete räumliche und 
städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. 

Waren bisher die energierechtlichen Vorgaben und Förderrichtlinien Grundlage jeder Frei-
flächenplanung, soll jetzt wieder Ackerland für PV-Anlagen bereitgestellt werden. Diese 
Projekte sollen großflächig ohne Ausschreibung und Förderung landesweit umgesetzt wer-
den. Die Tendenz zum verstärkten Ausbau der Photovoltaik hat die Belegung von weiteren 
Flächen zur Folge. Wegen drohender Nutzungskonkurrenz und negativer Raumbeanspru-
chung kann dies zu neuen Konflikten führen. Zudem können landwirtschaftliche Flächen 
ohnehin nur einen geringen Teil des zunehmenden Flächenbedarfs decken. So bedarf es 
bei einer derartig gravierenden Flächeninanspruchnahme einer möglichst konfliktfreien 
Lenkung.  

Bei diesem Projekt ist die Errichtung einer sogenannten Agrovoltaikanlage geplant. Es han-
delt sich dabei um eine Freiflächen-PV-Anlage mit kombinierter Nutzung auf der gleichen 
Fläche für die Landwirtschaft, die Erzeugung erneuerbarer Energien und die Speicherung 
und Veredelung des erzeugten Stroms. 

Die Fläche liegt zwischen dem Stadtgebiet von Coburg, dem Ortsteil Rögen und Rohrbach 
nahe der Bundesautobahn A73 innerhalb der Gemarkung Rögen. Insgesamt erstreckt sich 
das Vorhaben auf eine Gesamtfläche von ca. 1,59 ha. Der Vorhabenträger ist Herr Rainer 
Jacob aus Rögen, welcher als Landwirt die Fläche seit langem bestellt und auf dieser nun 
eine Agrovoltaikanlage errichten und betreiben möchte. Die Fläche befindet sich teils in 
dessen Eigentum und wird teils von diesem gepachtet. 

Zur Realisierung des Vorhabens wird ein Vorhaben- und Erschließungsplan aufgestellt und 
eine Flächennutzungsplanänderung im Parallelverfahren durchgeführt. Im wirksamen Flä-
chennutzungsplan der Stadt Coburg mit integriertem Landschaftsplan vom 17.05.2000 mit 
Änderung vom 15.10.2003 sind die im Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung 
liegenden Flächen als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Landschaftsplanerische 
Vorgaben bestehen nicht. Aufgrund eines konkreten Planungsvorhabens zur Nutzung als 
Agrovoltaikanlage wird zwar die Fläche auch weiterhin landwirtschaftlich genutzt, dennoch 
soll eine Änderung des Flächennutzungsplans durchgeführt werden, um dem Vorhaben 
mehr Rechtssicherheit zu geben und klarer von konventionellen Flächen abzugrenzen. Die 
Zweckbestimmung für die Fläche soll entsprechend als ĂSonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung: Regenerative Energien - Agrovoltaikñ lauten.  

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird das planerische Ziel ver-
folgt, eine Agrovoltaikanlage zu errichten, um erneuerbare Energien gewinnen, sinnvoll nut-
zen zu können und dabei aber weiterhin Landwirtschaft auf der Fläche betreiben zu können. 
Hierzu wurde als Fachberater und -planer die Firma Solwerk GmbH beauftragt. Entwurfs-
verfasser ist Herr Dierk Pfränger vom Büro bauprojekt.   

Die Stadt Coburg unterst¿tzt mit der Ausweisung eines ĂSondergebietes f¿r Agrovoltaikñ 
dieses Unterfangen und ermöglicht damit der örtlichen Landwirtschaft sich den wandelnden 
Anforderungen des 21. Jahrhunderts anzupassen. Um die Auswirkungen des Vorhabens, 
insbesondere auf das Landschaftsbild zu verringern, werden entsprechende Festsetzungen 
zu Eingrünung und Höhe der baulichen Anlagen getroffen. 
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2 ABGRENZUNG AGROVOLTA IK 
Wie viele andere Branchen steht auch die Landwirtschaft vor der Herausforderung ihren 
Platz im 21. Jahrhundert zu finden und auch der nachfolgenden Generation noch eine Per-
spektive bieten zu können.  

 

Abbildung 1 - Sinnbild Agrovoltaik (© Solwerk GmbH 2020) 

Die stetig steigende Zahl an Auflagen und Verboten, Flächenverluste und ein ungünstiges 
Image in der Öffentlichkeit machen die konventionelle Landwirtschaft stellenweise nicht 
mehr wirtschaftlich möglich und berauben so immer mehr Traditionsbetrieben ihre Existenz-
grundlage.  

Das ganzheitliche Konzept der ĂAgrovoltaikñ setzt genau an diesem Punkt an. Im nachfol-
gendem wird zum besseren Textverständnis der ĂVorhaben- und Erschließungsplan mit in-
tegriertem Grünordnungsplan 101 17 a 4 f¿r das Gebiet Ăwestlich der Bundesautobahn A73 
und östlich der Oberfüllbacher Straße zur Errichtung einer Agrovoltaikanlage im Stadtteil 
Rºgenñ mit ĂAgrovoltaikanlage im Stadtteil Rºgenñ abgekürzt. Das Konzept ĂAggrovoltaikñ 
ñ soll den umsetzenden Landwirten durch die kombinierte Nutzung ein und derselben 
Fläche  für  

- Landwir tschaft  

o z.B. Schafsbeweidung, Schattengewächse, Saatgutgewinnung, é 

- Erzeugung erneuerbarer Energien  

o In der Regel eine Photovoltaik-Freifeldanlage 

- Regionale Nutzung, Speicherung und  Veredelung des erzeugten Stroms  

o z.B. eTankstellen, Netzentlastungsspeicher, Power-to-X Anlage, Server-
farm, Direktbelieferung v. Unternehmen, é 

eine nachhaltige Chance für die Zukunft ermöglichen. 

Ein wesentliches Merkmal ist dabei, dass der örtliche  Landwirt dies in der Regel auf der 
eigenen Fläche mit  vorrangig regionalen Untern ehmen selbst  umsetzt , sowie eine lang-



Begründung zum Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 101 17 a 4 

  5 

 

fristige Betriebsperspektive weit über  die üblichen  20 Jahre  einer Ănormalen EEG An-
lageñ hinaus . Zusammengefasst grenzt sich damit eine Agrovoltaikanlage z.B. wie folgt 
von einem konventionellen Solarpark ab: 

 

Agrovolta ik  Solarpark  

V Betrieb durch Landwirt selbst 

V Bau mit regionalen Unternehmen &Maschinenring 

V Wertschöpfung bleibt in Region 

V Auch weiterhin landwirtschaftliche Nutzung  

V Mehrfachnutzung der Fläche 

V Langfristige Betriebsperspektive (50 Jahre+) 

V Fokus auf sinnvollem Gesamtkonzept 

 

ṍ Betrieb in der Regel durch anonymen Großinvestor 

ṍ Bau meist mit osteuropäischen Montagetrupps 

ṍ Wertschöpfung fließt ab 

ṍ Fläche wird der Landwirtschaft entrissen 

ṍ Mononutzung 

ṍ Mittelfristiger Betriebszeitraum (20 Jahre EEG) 

ṍ Fokus auf Stromerzeugung und Einspeisung 
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3 PLANGEBIET  

3.1 Standort 

Aus landes- und regionalplanerisches Sicht gilt der Standort als regionales Oberzentrum 
und bildet ein Zentrum für den umliegenden ländlichen Raum mit Verdichtungsansatz (rote 
Schraffur).  

 

Abbildung 2 - Auszug aus dem Regionalplan - Raumstruktur 

Die Fläche liegt zwischen dem Coburger Stadtteil Lützelbuch und dem Ort Rohrbach nahe 
der Bundesautobahn A73, unmittelbar nordwestlich vom Autobahnparkplatz ĂCoburger 
Forstñ und umfasst die Flurnummern 515, 515/2, 515/7, 516, 516/5, 517, 518, 519/1 der 
Gemarkung Rögen. Insgesamt erstreckt sich das Vorhaben auf eine Gesamtfläche von ca. 
1,59 ha. Die Erschließung ist durch den unmittelbar angrenzenden Weg gesichert, welcher 
als ĂGemeindestraÇeñ gewidmet ist. Die oben genannten Flurst¿cke sollen im Flªchennut-
zungsplan zukünftig dargestellt werden als "Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestim-
mung: Regenerative Energien - Agrovoltaik", sowie als Grünflächen.  

Südlich der Fläche befindet sich eine Landstraße mit anschließender landwirtschaftlicher 
Nutzfläche. Westlich befindet sich ebenfalls eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, sowie 
eine vom Vorhabenträger betriebene Schweinemastanlage. Das Gebiet liegt auf einer Höhe 
von ca. 360 m. ü. NN. Die Lage des Vorhabengebietes wird in folgenden Abbildungen als 
Luftbild und im topographischen Modell dargestellt. 
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Abbildung 3 - Schematische Darstellung des Standorts im Luftbild und dessen Lage im Raum (Quelle: Google 
Earth) 

 

Abbildung 4 - Lage des Gebiets im topographischen Modell (Quelle: Bayern Atlas); unmaßstäblich 

 

 

 

 

 

 
























